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Honorarabrechnung Quartal 1/2010 
Mit diesem Honorarversand erhalten Sie den 
Honorarbescheid für das Quartal 1/2010 so-
wie die dazugehörenden Abrechnungsunter-
lagen. 
 
1. Der vorliegende Honorarbescheid für das 

Quartal 1/2010 umfasst folgende Zahlun-
gen: 

 
 Korrektur der Abrechnung 1/2009 

Über die erforderlichen Korrekturen für das 
Quartal 1/2009 wurden Sie mit Schreiben 
vom 28. Juni 2010 ausführlich informiert. 
Sofern hieraus eine Nachzahlung resul-
tiert, ist diese im Honorarbescheid 1/2010 
ausgewiesen. 
 

 Härtefallzahlung HzV 1/2009 
Mit Schreiben vom 8. Juli 2010 erhielten 
die an der hausarztzentrierten Versorgung 
teilnehmenden Ärzte einen Bescheid zur 
Härtefallregelung. Hieraus sich ergebende 
Nachzahlungen finden Sie im Honorarbe-
scheid 1/2010.  
 

 Korrektur der Abrechnung 3/2009 
Die Honorarveränderungen, die sich für 
das Quartal 3/2009 insbesondere wegen 
der Bereinigung infolge HzV ergeben, wur-
den mit separatem Schreiben vom 8. Juli 
2010 dargelegt. Im Honorarbescheid 
1/2010 werden nun sowohl die positiven 
als auch die negativen Honorarverände-
rungen gegenüber der ursprünglich erstell-
ten Abrechnung gebucht. 
 

 Härtefallzahlung Psychotherapie 3/2009 
und 4/2009 
Mit Schreiben vom 1. Juli 2010 (betreffend 
Quartal 3/2009) sowie 17. Mai 2010 (be-
treffend Quartal 4/2009) sind die Härtefall-
zahlungen infolge der Anwendung der 
Konvergenz für ausschließlich psychothe-
rapeutisch Tätige nachgewiesen worden. 
Die daraus resultierenden Nachzahlungen 
sind im Honorarbescheid 1/2010 gutge-
schrieben. 
 
 
 
 
 
 
 

2. Mit dem Quartal 1/2010 konnten verschie-
dene Verbesserungsvorschlage Ihrerseits 
zur Transparenz der Honorarunterlagen 
realisiert werden: 

 
 Erstmals werden die Honorare für Ersatz-

kassen und Primärkassen zu einem Ge-
samthonorar für gesetzlich Krankenversi-
cherte (Honorar GKV) zusammengeführt. 
Aufgrund der Honorierung auf Basis der 
einheitlichen Euro-Gebührenordnung so-
wie gesetzlich möglicher kassenartenüber-
greifender Fusionen ist die Aufrechterhal-
tung der Differenzierung nicht sinnvoll. 
Folglich wird auf dem Honorarbescheid 
und der Honorarzusammenstellung nur 
noch das Gesamthonorar für gesetzlich 
Krankenversicherte ausgewiesen. 

 
Hinzu kommen ab dem Quartal 1/2010 fol-
gende neue Abrechnungsunterlagen: 
 

 Honorarzusammenstellung – Gebühren-
ordnungspositionen  
In dieser Übersicht wird je Gebührenord-
nungsposition das angeforderte Honorar 
gemäß Euro-GO, das Honorar nach 
Durchführung der Honorarverteilung sowie 
das letztlich zur Auszahlung gelangte Ho-
norar nach Konvergenz ausgewiesen. 
 

 Fallzahlbegrenzung Schmerztherapie Ka-
pitel 30.7.1 EBM   
Ausweis der fallzahlabhängigen Quotie-
rung entsprechend 30.7 Nr.3 und Nr.6 
EBM. Die Grenze wird auf 400 Fälle fest-
gesetzt.  
 

Leistungsbegrenzung gemäß § 101 SGB V 
Ausweis der Leistungsbegrenzung im Zu-
sammenhang mit Jobsharing. 
 
Weitere Informationen:  
Abrechnungsberatung 
BD Stuttgart Tel.  0711/7875-3397 
BD Reutlingen Tel.  07121/917-2397 
BD Karlsruhe Tel.  0721/5961-1397 
BD Freiburg Tel.  0761/0884-4397 
E-Mail: abrechnungsberatung@kvbawue.de 
 
 
 
 
 

Aktuelle Veranstaltungstermine und sons-
tige Informationen erhalten Sie mit einem 
gesonderten Rundschreiben in Kürze! 
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